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II. KAMMMER(63 Mitglieder) 
 
 
Auf acht Jahre gewählte Abgeordnete, mind. 30 
Jahre alt, christlichen Glaubens, Mindestvermögen 
bzw. Mindesteinkommen (nur ca. 0,5 % der 
Bevölkerung wählbar) 
 

I. KAMMER (ca. 30 Mitglieder) 
 
 
Prinzen des großherzoglichen Hauses 
Oberhäupter der standesherrlichen Familien 
kath. Landesbischof, protestant. Prälat 
8 Vertreter des grundherrlichen Adels 
2 Vertreter der Landesuniversitäten 
weitere vom Großherzog ernannte Personen 

REGIERUNG 
 

(Äußeres, Inneres, Krieg, Finanzen, Justiz) 

WAHLMÄNNER 

Großherzog 
bestätigt 
Gesetze 

Haushalts- und 
Steuerbewilligung 
Bitte um Gesetzes-
vorlagen 
Beteiligung an 
Verfassungs-
änderungen 

beruft ein 
  löst auf 
   vertagt 

Wahl 

GROSSHERZOG VON BADEN 

Die badische 
Verfassung 

von 1818 

WAHLBERECHTIGTE (mind. 25 Jahre alt, Bürgerrecht oder öffentliches Amt, ca. 17% der Bevölkerung) 

NICHT WAHLBERECHTIGTE BEVÖLKERUNG (verfügt aber über Grundrechte) 
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